
Aufforderung zur Stellungnahme zum Entwurf einer Verordnung der Kommission über die 
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union auf De-minimis-Beihilfen im Fischerei- und Aquakultursektor 

(2014/C 92/02) 

Beteiligte können ihre Stellungnahmen innerhalb eines Monats nach dem Tag der Veröffentlichung des 
Verordnungsentwurfs an folgende Anschrift richten: 

Europäische Kommission 
Generaldirektion Maritime Angelegenheiten und Fischerei 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

E-Mail: mare-aidesdetat@ec.europa.eu 

Der Text kann auch auf folgender Website eingesehen werden: 

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/de-minimis-regulation-second-draft/index_en. 
htm 

ENTWURF VERORDNUNG (EU) Nr. …/… DER KOMMISSION 

vom 28. März 2014 

über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union auf De-minimis-Beihilfen im Fischerei- und Aquakultursektor 

(2014/C 92/03) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 108 Absatz 4, 
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates vom 
7. Mai 1998 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf be
stimmte Gruppen horizontaler Beihilfen ( 1 ), 
nach Veröffentlichung des Entwurfs der vorliegenden Verord
nung, ( 2 ) 
nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für staatliche Bei
hilfen, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
(1) Staatliche Zuwendungen, die die Voraussetzungen des 

Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union („AEUV“) erfüllen, stellen staat
liche Beihilfen dar, die nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV 
bei der Kommission anzumelden sind. Der Rat kann 
jedoch im Rahmen von Artikel 109 AEUV Arten von 
Beihilfen festlegen, die von dieser Anmeldepflicht aus
genommen sind. Die Kommission kann nach Artikel 108 
Absatz 4 AEUV Verordnungen zu diesen Arten von 
staatlichen Beihilfen erlassen. Mit der Verordnung (EG) 
Nr. 994/98 hat der Rat auf der Grundlage des Artikels 
109 AEUV festgelegt, dass De-minimis-Beihilfen eine sol
che Art von Beihilfen darstellen können. Auf dieser 
Grundlage werden De-minimis-Beihilfen — d. h. Beihilfen 
bis zu einem bestimmten Höchstbetrag, die einem ein
zigen Unternehmen über einen bestimmten Zeitraum ge
währt werden — als Maßnahmen angesehen, die nicht 

alle Tatbestandsmerkmale des Artikels 107 Absatz 1 
AEUV erfüllen und daher nicht dem Anmeldeverfahren 
unterliegen. 

(2) Die Kommission hat den Begriff der Beihilfe im Sinne des 
Artikels 107 Absatz 1 AEUV in zahlreichen Entscheidun
gen und Beschlüssen näher ausgeführt. Sie hat ferner 
ihren Standpunkt zu dem Höchstbetrag, bis zu dem Ar
tikel 107 Absatz 1 AEUV als nicht anwendbar angesehen 
werden kann, erläutert: zunächst in ihrer Mitteilung über 
De-minimis-Beihilfen ( 3 ) und anschließend in den Verord
nungen (EG) Nr. 69/2001 ( 4 ) und (EG) Nr. 1998/2006 
der Kommission ( 5 ). Da für den Fischerei- und Aquakul
tursektor Sondervorschriften gelten und die Gefahr be
steht, dass dort selbst kleine Beihilfebeträge die Tat
bestandsmerkmale gemäß Artikel 107 Absatz 1 AEUV 
erfüllen, wurde der Fischerei- und Aquakultursektor aus 
dem Geltungsbereich jener Verordnungen ausgeschlossen. 
Die Kommission hat bereits eine Reihe von Verordnun
gen mit Vorschriften über De-minimis-Beihilfen im 
Fischerei- und Aquakultursektor verabschiedet, zuletzt 
die Verordnung (EG) Nr. 875/2007 ( 6 ). Gemäß der
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( 1 ) ABl. L 142 vom 14.5.1998, S. 1. 
( 2 ) ABl. C 92 vom 29.3.2014, S. 22. 

( 3 ) Mitteilung der Kommission über De-minimis-Beihilfen (ABl. C 68 
vom 6.3.1996, S. 9). 

( 4 ) Verordnung (EG) Nr. 69/2001 der Kommission vom 12. Januar 
2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf 
„De-minimis“-Beihilfen (ABl. L 10 vom 13.1.2001, S. 30). 

( 5 ) Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15. Dezem
ber 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag 
auf „De-minimis“-Beihilfen (ABl. L 379 vom 28.12.2006, S. 5). 

( 6 ) Verordnung (EG) Nr. 875/2007 der Kommission vom 24. Juli 2007 
über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf De- 
minimis-Beihilfen im Fischereisektor und zur Änderung der Verord
nung (EG) Nr. 1860/2004 (ABl. L 193 vom 25.7.2007, S. 6).
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